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Öffentliche 
Beschlussvorlage 
276/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister 

 

Dezernat I, gez. Öhmann 
 
 
Federführung: Datum: 

20 - Finanzen und Controlling 04.11.2008 
Produkt: 

20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Hauptausschuss 13.11.2008 Vorberatung 

Rat der Stadt Coesfeld 20.11.2008 Entscheidung 
 

Veräußerung des Gesellschaftsanteils an der Regionalverkehr Münsterland GmbH 
an den Kreis Coesfeld 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Es wird beschlossen, die Anteile der Stadt Coesfeld an der Regionalverkehr Münsterland 

GmbH in Höhe von 122.710 € an den Kreis Coesfeld zu veräußern. 
 
2. Es ist durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis 

Coesfeld oder in vergleichbarer Weise sicherzustellen, dass die Stadt Coesfeld künftig in 
die Planungen und Entscheidungsfindungen - insbesondere bezogen auf die 
Lokalverkehre - seitens des Kreises einbezogen wird. 

 
 
Auswirkungen auf die Finanzrechnung (investiv, in EUR): 

Gesamtauszahlungen Objektzuschüsse 
(Zuschüsse, Beiträge) 

Sonstige 
Einzahlungen Eigenanteil 

  122.710 €  
     

Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung (in EUR): 
 Jährlich (Gesamtdauer =   Jahre)  

 Nur Haushaltsjahr(e)   
    
Leistungsentgelte  
Kostenerstattungen  
sonstige Erträge  
Summe der Erträge  
Personalaufwendungen  
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  
Abschreibungen (netto, d. h. nach Auflösung Sonderposten)  
sonstige Aufwendungen  
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Summe der Aufwendungen  
Überschuss ( + ) / Defizit ( - )  

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) hat ein Stammkapital von 7.669.400 €. Der 
Anteil der Stadt Coesfeld beläuft sich auf 122.710 €. Das entspricht einem Anteil von lediglich 
1,6 %. 
 
Seitens der Kommunen des Kreises Coesfeld sind an der RVM im Einzelnen beteiligt: 
 
Kreis Coesfeld 963.830 € = 12,57 % 
 
Städte u. Gemeinden 
 
Ascheberg 39.360 € = 0,51 % 
Billerbeck 12.780 € = 0,17 % 
Coesfeld 122.710 € = 1,60 % 
Dülmen 122.710 € = 1,60 % 
Lüdinghausen 127.820 € = 1,67 % 
Nordkirchen 49.390 € = 0,64 % 
Nottuln 52.250 € = 0,68 % 
Olfen 24.330 € =0,32 % 
Rosendahl 35.790 € = 0,46 % 
Senden 62.990 € = 0,82 % 
Städte u. Gemeinden gesamt 650.130 € = 8,47 % 
 
Ingesamt: 1.613.960 € = 21,04 % 
 
 
Die seinerzeit übernommenen Gesellschaftsanteile resultieren aus der Einwohnerzahl und dem 
Linienpaket der einzelnen Städte und Gemeinden. Eine Übersicht über alle Gesellschafter der 
RVM und deren Anteil nach dem Stand vom 31.12.2006 ist als Anlage I der Sitzungsvorlage 
beigefügt. 
 
Mit Schreiben vom 10.01.2008 hat der Kreis Coesfeld den an der RVM beteiligten Städten und 
Gemeinden des Kreises Coesfeld – vorbehaltlich einer abschließenden politischen 
Entscheidung im Kreistag – das Angebot auf Übernahme der kommunalen Anteile unterbreitet. 
Das Schreiben, in dem die Gründe für die Übernahme im Einzelnen dargelegt sind, ist als 
Anlage II der Sitzungsvorlage beigefügt. 
 
Die Stadt Coesfeld hat mit ihrem Gesellschaftsanteil von 122.710 € und mit einem 
Stimmrechtsanteil von 1,6 % einen recht unbedeutenden Einfluss. Eine Bündelung des 
Stimmrechtes beim Kreis Coesfeld wird – auch aus den geschilderten Gründen – für sehr 
sinnvoll erachtet. 
 
Für die Stadt Coesfeld ist nicht von Bedeutung, ob auch alle übrigen betroffenen Städte und 
Gemeinden des Kreises Coesfeld das Angebot des Kreises auf Übernahme der kommunalen 
Gesellschaftsanteile annehmen. Andererseits ist der Kreis Coesfeld auch bereit, lediglich von 
denjenigen Kommunen die Anteile zu übernehmen, die zur Annahme des unterbreiteten 
Angebotes des Kreises bereit sind. 
 
Um sicherzustellen, dass der Kreis Coesfeld die Kommunen bzw. die Stadt Coesfeld nach 
Veräußerung ihrer Anteile künftig, wie in dem Schreiben des Kreises im vorletzten Absatz 
dargestellt, in die Planung und Entscheidungsfindung kontinuierlich einbezieht, ist die 
Einflussnahme im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung oder in vergleichbarer 
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Weise zu definieren und dementsprechend durch den Kreis Coesfeld gegenüber der RVM 
auszuüben. 
 
 
Anlagen: 
 
1. Gesellschafterübersicht der RVM 
 
2. Schreiben des Kreises vom 10.01.2008 
 
 


